
Name der Schule: Marieluise-Fleißer-Mittelschule Ingolstadt

Anmeldung zum gemeinsamen Mittagessen innerhalb der gebundenen Ganztagsklasse:

§ I Allgemeines
Das gemeinsame Mittagessen an vier Tagen in der Woche (Montag bis Donnerstag) Ist Teil des
Konzepts der Ganztagsklassen und daher verpflichtender Bestandteil bei der Teilnahme an
Ganztagsklassen. Das Mittagessen wird durch die Stadt Ingolstadt als Sachaufwandsträgerin der
Schulen organisiert und getragen. Eine Anmeldung zur Teilnahme an einer Ganztagsklasse setzt daher
zwingend auch die Anmeldung zum gemeinsamen Mittagessen und die Entrichtung des Entgeltes
hierfür voraus.

§ 2 Konkrete Bedingungen
1.) Pro Essen wird aktuell ein Entgelt in Höhe von 4,00 � erhoben; soweit nach der Anmeldung die

Erhöhung des Verpflegungsbeitrags durch den Stadtrat beschlossen wird, ist der neue Betrag
zu zahlen.

2.) Der Betrag nach Absatz 1 wird entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des
Mittagessens im darauffolgenden Monat vom, im SEPA-Lastschriftmandat angegebenen Konto,
abgebucht. Hierzu wird der Stadt Ingolstadt das beiliegende SEPA-Lastschriftmandat erteilt

3.) Aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes können die Essensbeiträge nach den geltenden
gesetzlichen Regelungen erlassen werden. Der Antrag ist beim zuständigen Jobcenter bei
Bezug von Kinderzuschlag, Wohngeld und Leistungen nach SGB II bzw. beim Amt für Soziales
bei Bezug von Leistungen nach dem SGB XII und Asyl.

4.) Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte trotz wiederholter Aufforderung den
Zahlungsverpflichtungen zur Mittagsverpflegung nicht nachgekommen sind, können im
laufenden Schuljahr vom kostenpflichtigen Mittagessen bzw. in den darauffolgenden
Schuljahren durch die Schulleitung vom Besuch des gebundenen Ganztagsangebots
ausgeschlossen werden.

§ 3 Vertragslaufzeit
Dieser Vertrag gilt ab der Anmeldung zur Ganztagsklasse bis zum Verlassen der Ganztagsklasse, d.h.
ggf. auch schuljahresübergreifend (z. B. 1. bis 4. Klasse bzw. 5. bis 9. Klasse).

Vorstehende Bedingungen werden für das Kind _____________________________________verbindlich
akzeptiert.
Für die Anmeldung sind folgende Angaben zwingend nötig:

E-Mail-Adresse Personensorgeberechtigte(r)IAnmeldende(r) (soweit vorhanden):

Name Personensorgeberechtigte(r):

Adresse:

Jahrgangsstufe des Kindes:

Bei Aufnahme in die Ganztagsklasse erhält der Vertragspartner eine Bestätigung durch die Stadt
Ingolstadt. Die angegebenen Daten werden vertraulich und gemäß den einschlägigen
Datenschutzbestimmungen behandelt.

Die Datenverarbeitung ist ausschließlich auf die genannten Daten zur Anmeldung für die gebundene
Ganztagsklasse beschränkt. Dabei können Daten im erforderlichen Umfang nach § 2 Nr. 4 bei
Zahlungsrückständen an die jeweilige Schulleitung übermittelt werden. Rechtsgrundlage der
Verarbeitung ist Art 6 Abs. 1 lit e DSGVO.
Weitergehende Informationen sind auf der lnternetseite www.ingolstadt.de/Daterischutz unter dem
Punkt ”Datenschutzerklärung' abrufbar.

(Ort, Datum) (Unterschrift Personensorgeberechtigter)



Stadt Ingolstadt

Mittagessen an Ganztagsschulen

Anmeiciunci zur Teilnahme und rfriIu_ni eines SEPA-Lastschriftmandats
Personensorgeberechtigte/r Kontoinhaber (abweichend vom Personensorgeberechtigten)

Name(n), Vorname(n): Name(n), Vorname(n):

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

PLZ, Ort PLZ, Ort

Name der Schule: MarieIuiseFIeißeiMitteIschuIe Ingolstadt

Miftagessen
Offene Ganztagsklasse

Schülerin/Schüler:

Geburtsdatum:

Klasse:

IXI Mittagessen
Gebundene Ganztagsklasse

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Gläubiger ID: DE16927000000015589

Ich ermächtige die Stadt Ingolstadt, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Ingolstadt auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.

Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für Forderungen der
Stadt Ingolstadt verarbeitet. Rechtsgrundlage ist die uns von Ihnen erteilte Einwilligung nach Art. 6 Abs.'
Buchst. a) DSGVO, die Sie hiermit erteilen. Die Erteilung dieser Einwilligung ist freiwillig. Diese Einwilli-
gung können Sie jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung nur für die
Zukunft gilt. Die Daten werden im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das von Ihnen angegebene
Bankinstitut übermittelt. Weiterführende Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.in-
ciolstadt.de/datenschutz unter dem Punkt Datenschutzerklärunq.

Kreditinstitut

IBAN-Nr.

Konto Nr. I Bankleitzahl

BIC
(wenn Kreditinstitut im Ausland)

den
(Ort)

DE .

Sofern der Kontoinhaber nicht der/dem Personensorge-

berechtigten entspricht, wird dessen Zustimmung zur
Erteilung des Sepa-Mandats versichert

(Unterschrift Kontoinhaber/in)

Wichtige Hinweise:

1 Ihre Bank wird bei fehlender Deckung, die Lastschrift zurück for-
dern. Die anfallende Bankgebühr müssen Sie tragen.

2. Gebühren die der Stadt bei unberechtigtem Widerspruch gegen
die Einziehung entstehen, müssen Sie erstatten

3. Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich.
4. Bitte teilen Sie Änderungen Ihres Kontos rechtzeitig mit.
5. Ihre Daten werden in einer EDV-Anlage gespeichert und verar-

beitet, soweit dies zum Einzug notwendig ist.

Hausanschrift: Ludwigstr. 30, 85049 Ingolstadt; Postanschrift: Rathausplatz 4, 85049 Ingolstadt
Sprechzeiten: Mo, Die, Do, Fr. 08:00- 12:30 uhr, Die 13:30 - 16:00 uhr, Do 13:30 -16:00 Uhr
Bürgertelefon: (0841) 305-1600, Tag und Nacht anrufbereit
E-Mail: -niittasve[ gun ingolstadt.de; Telefon: 0841- 305- 2736


